
 
Kleine Anfrage 
Christiane Böhm (DIE LINKE) und Petra Heimer (DIE LINKE) vom 17.04.2023 
Tagessatzauszahlungen an wohnungslose Menschen in Hessen 
und  
Antwort  
Minister für Soziales und Integration 
 
 
 
Vorbemerkung Fragestellerinnen: 
Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, haben einen Rechtsanspruch auf Sozialleistungen. Diese 
werden zumeist als Tagessätze ausgezahlt. Hier gibt es jedoch von Kommune zu Kommune teils äußerst unter-
schiedliche Bestimmungen und Regularien. Teils wird die Auszahlungspraxis als diskriminierend beschrieben, 
weil sie Menschen dazu zwingt, an verschiedenen Auszahlungsstellen vorstellig zu werden, um ihre Leistungen 
in tatsächlicher Höhe zu erhalten. 
 
Vorbemerkung Minister für Soziales und Integration: 
Die Kommunen nehmen die Auszahlung von Sozialleistungen an Menschen, die von Wohnungs-
losigkeit betroffen sind, im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung wahr. Hierbei kann es 
zu unterschiedlichen Auszahlungspraxen kommen. Es handelt sich um ein Thema, das recht-
lichen Detailregelungen nicht zugänglich ist und typischerweise in der Hessischen Fachkonferenz 
Wohnungslosenhilfe (HFKW) besprochen wird. In der HFKW sind das Ministerium für Soziales 
und Integration (HMSI), der Landeswohlfahrtsverband Hessen (LWV), der Hessische Land-
kreistag (HLT), der Hessische Städtetag (HST) und die Liga der freien Wohlfahrtspflege (Liga) 
vertreten. Sie bearbeitet als eine Art „Runder Tisch“ Grundsatzfragen der Wohnungslosenhilfe 
in Hessen mit dem Ziel, Impulse zu geben und gemeinsam für eine Verbesserung der Situation 
wohnungsloser Menschen einzutreten.  
 
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
 
Frage 1. Bei welchen Ämtern und Einrichtungen werden Sozialleistungen an wohnungslose Menschen in 

Hessen ausgezahlt? Bitte nach Kreisen/kreisfreien Städten aufschlüsseln. 
 
Frage 2. Wie viele Tagessätze werden Obdachlosen in den Einrichtungen nacheinander ausgezahlt? Bitte 

nach den Einrichtungen nach Frage 1 aufschlüsseln. 
 
Frage 3. In welchen Kreisen/kreisfreien Städten gibt es ein System, in dem die vollständige Sozialleistung 

nicht an einem Ort ausgezahlt wird? 
 
Frage 4. Welche Veränderungen an der Auszahlungspraxis gab es während der Corona-Pandemie? 
 
Frage 5. Wie viele Abholungsorte muss eine obdachlose Person gegebenenfalls ansteuern, um den vollen 

Betrag zu erhalten? 
 
Die Fragen 1 bis 5 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam wie folgt beantwortet: 
Der Landesregierung liegen hierzu keine Informationen vor. Von einer allgemeinen Abfrage bei 
den Kommunen zu diesem Thema wird abgesehen, da sie mit unverhältnismäßigem Aufwand für 
die Kommunen verbunden gewesen und nicht in der zeitlichen Frist einer Kleinen Anfrage zu 
beantworten wäre. 
 
 
Frage 6. Sind nach Auffassung der Landesregierung regelmäßige Fahrtkosten zwischen den Auszahlungs-

stellen aus den Tagessätzen finanzierbar? 
 
Zu regelmäßigen Fahrtkosten zwischen Auszahlungsstellen liegen der Landesregierung keine  
Informationen vor. 
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Frage 7. Betrachtet die Landesregierung ein solches System in seiner Wirkung als diskriminierend? 
 
Der Landesregierung liegen keine Informationen über ein wie auch immer geartetes diskriminie-
rendes „System“ von Kommunen vor. 
 
 
Frage 8. Ist die Landesregierung mit den Kommunen zur Auszahlungspraxis der Tagessätze im Gespräch? 
 
Die Hessische Fachkonferenz Wohnsitzlosenhilfe (HFKW), der sowohl Kommunen als auch  
Trägerorganisationen angehören, befindet sich unabhängig von den hier aufgeworfenen Fragen 
im Dialog auch zur Frage der Auszahlungsmodalitäten.  
 
 
Frage 9. Welche Maßnahmen plant die Landesregierung, eine diskriminierungsfreie Auszahlung der Regel-

sätze zu erreichen, die die Lebensverhältnisse von wohnungslosen Menschen in Hessen angleichen? 
 
Es wird auf die Antwort zu Frage 7 verwiesen. 
 
 
Frage 10. Werden wohnungslose Menschen vom geplanten Hessenpass mobil profitieren können? 
 
Der Hessenpass mobil befindet sich aktuell noch in der Umsetzung, daher können zum jetzigen 
Zeitpunkt noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden.  
 
 
Wiesbaden, 17. Mai 2023  

Kai Klose 
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